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1 Anlass und Ziele zur Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan 
Nr. 14 

1.1 Anlass der Aufstellung 
Die Gemeinde Röttenbach beabsichtigt durch die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 im südöstlichen Bereich 
des Grundstücks Fl.-Nr. 312 auf einer ca. 1.110m² großen Fläche 3 Reihenhäuser zu realisieren.  
Für die Integration des Baukörpers und der zugehörigen Stellplätze in den Bereich der bestehenden Wohnbebauung 
sind planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Nachverdichtung im Bestand zur Nutzungsintensivierung auf der 
Wohnbaufläche zu schaffen. Hierzu ist die 3. Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. 
 
Der Bebauungsplan wird als sog. Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a Baugesetzbuch (BauGB) im 
beschleunigten Verfahren geändert. Die Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 Nr. 1 für eine Aufstellung im 
beschleunigten Verfahren werden insofern erfüllt, das die Grundfläche des Bebauungsplanes unterhalb von 20.000m²1 
liegt. Auch sind gem. § 13a Abs. 1 Nr. 2 durch die Bebauungsplanänderung keine erheblichen Umweltauswirkungen 
zu erwarten. Alle Festsetzungen2 werden vollständig beibehalten. 
Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1. Von der frühzeitigen Unterrichtung 
und Erörterung nach § 3 Abs.1 und § 4 Abs. 1 wird gem. § 13 Abs. 2 Nr. 1 abgesehen. Auf die Durchführung einer 
erneuten Umweltprüfung mit Umweltbericht wird gem. § 13 Abs. 3 Satz 1 verzichtet. Die Ergebnisse des 
Umweltberichtes der 2. Änderung behalten vollinhaltlich Gültigkeit. 
 
Alle planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
Nr. 14 „Pfaffenweg / Holzbruckweg“2 Änderung sowie die bauordnungsrechtlichen Gestaltungsvorschriften 
und Festsetzungen der Grünordnung in der Fassung vom 09.12.2019 werden vollinhaltlich beibehalten. 
 
Grundsätzlich ist unabhängig von der Aufstellung des Bebauungsplanes der Innenentwicklung im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB auch im Innenbereich der Artenschutz abzuprüfen. Im Rahmen des 2 
Änderungsverfahrens wurde im Juli 20193 ein spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) in Absprache mit der 
Unteren Naturschutzbehörde erarbeitet, dass die Auswirkungen der Planung hinsichtlich der artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen für diesen Bereich darstellt. Es wird von der Gültigkeit der Prüfung ausgegangen. Die im Rahmen der 
2. Änderung festgesetzten Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Eingriffe in Natur und Landschaft (V1 bis 
V4) gelten weiterhin. 
 
Die 3. Änderung wird als Änderungsbereich auf dem Gesamtplan und als Änderungsbegründung (Anlass der 
Aufstellung) in Verbindung mit der weiterhin gültigen Begründung zur 2. Änderung inklusive 
Artenschutzrechtliche Prüfung und Schallimmissionsschutztechnische Untersuchung (als Anlage) 
dargestellt.  

  

                                                           
1 Der Änderungsbereich der 3. Änderung besitzt eine Gesamtgröße von gut 1.100 m². 
2 in diesem Zusammenhang wird besonders auf die Festsetzungen zur Ortsrandeingrünung und zum Schallschutz verwiesen 
3 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), Büro ÖFA Ökologie Fauna Artenschutz, Roth, Juli 2019. 
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1.2 Planungserfordernis 

 

 

 
Aus der Notwendigkeit der Gemeinde bestehende private 
Bauflächenpotentiale zu entwickeln und eine 
Nutzungsintensivierung im Bestand unter Berücksichtigung der 
Belange der Umwelt und des Artenschutzes zu fördern, ergibt 
sich für die Gemeinde Röttenbach das Erfordernis zur 
Aufstellung der 3. Änderung des o.g. Bebauungsplanes. 
 

 
1.3 Ziele und Leitgedanken 

Ziel ist es, durch die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Intensivierung des bestehen Bauflächenpotentials auf dem Grundstück Fl.-Nr. 312 im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 14 zu entwickeln und die Verwirklichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und 
Ermöglichung einer den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gerecht werdende 
bauliche Nutzung i. S. des § 1 Abs. 5 BauGB weiterhin zu gewährleisten. 
Hierzu ist u. a. folgendes beabsichtigt: 
 Die zusätzliche Bereitstellung einer überbaubaren Fläche im südöstlichen Bereich des 

Grundstücks Fl. 312 für 3 Reihenhäuser 
 der Beibehalt aller planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie der 

bauordnungsrechtlichen Gestaltungsvorschriften und Festsetzungen zur Grünordnung des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 14 „Pfaffenweg / Holzbruckweg“, 2 Änderung 

 der Beibehalt aller umweltrelevanten Festsetzungen und Maßnahmen bzgl. Artenschutz und 
Immissionsschutz 
 

1.4 Beschlussfassung 
 Der Gemeinderat Röttenbach hat in seiner Sitzung am 14.03.2022 die 3. Änderung des Bebauungsplanes mit 

integriertem Grünordnungsplan Nr. 14 „Pfaffenweg / Holzbruckweg“ beschlossen.  
 Der Bebauungsplan wird als sog. Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a Baugesetzbuch (BauGB) im 

beschleunigten Verfahren geändert. Ein Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft ist nicht erforderlich und 
wird nicht durchgeführt. Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss erfolgte durch den Gemeinderat in der Sitzung 
vom 20.06.2022. Der Beschluss wurde am 24.06.2022 ortsüblich bekannt gemacht. 

 Zu dem Entwurf der 3 Änderung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 14 „Pfaffenweg / 
Holzbruckweg“ in der Fassung vom 13.06.2022 wurden die planungsrelevanten Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange in der Zeit vom 24.06.2022 bis 05.08.2022 beteiligt.  

 Die öffentliche Auslegung § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte nach Bekanntmachung für die Dauer eines Monats im 
Zeitraum vom 04.07.2022 bis 05.08.2022.  

 Nach Abwägung der eingegangenen wurde die 3. Änderung des Bebauungsplanes mit integriertem 
Grünordnungsplan Nr. 14 „Pfaffenweg / Holzbruckweg“ in der Fassung vom 12.09.2022 in der Sitzung des 
Gemeinderates am 12.09.2022 als Satzung beschlossen. 
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2 Bestandsbeschreibung 
Siehe Begründung zur 2. Änderung (Anlage). 
 

3 Umweltbericht 
Auf die Durchführung einer erneuten Umweltprüfung mit Umweltbericht wird gem. § 13 Abs. 3 Satz 1 verzichtet. Die 
Ergebnisse des Umweltberichtes der 2. Änderung (siehe Anlage) behalten vollinhaltlich Gültigkeit. 
 

4 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung / Ermittlung Ausgleich und Ersatz 
Der Geltungsbereich der 3. Änderung liegt im BBP Nr. 14 und wurde bereits naturschutzrechtlich betrachtet. Siehe 
Begründung zur 2. Änderung (Anlage). 
 

5 Planung 
5.1 Einleitung 

Die 3. Änderung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 14 „Pfaffenweg / Holzbruckweg“ 
umfasst einen ca. 0,11 ha großen Bereich innerhalb eines Wohngebietes, die zur Nachverdichtung genutzt werden 
soll.  

5.2 Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Festsetzungen, bauordnungsrechtliche Gestaltungs-
vorschriften 
Alle planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes sowie die 
bauordnungsrechtlichen Gestaltungsvorschriften der 2. Änderung des BBP Nr. 14 in der Fassung vom 09.12.2019 
behalten auch für den Änderungsbereich weiterhin vollinhaltlich Gültigkeit. Änderungen bestehen nicht.  

5.3 Belange des Immissionsschutzes 
Für den Bereich des Bebauungsplans Nr. 14 "Pfaffenweg / Holzbruckweg" wurde vom Ingenieurbüro Sorge, Nürnberg 
eine Schallimmissionsschutztechnische Untersuchung durchgeführt. Die im Rahmen der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 14 dargestellten Festsetzungen zum Schallschutz werden vollständig beibehalten und gelten 
auch für die in der 3. Änderung dargestellten Baufläche. Da die Entfernung der Lärmquelle (Ortsumgehungsstraße) 
zur geplanten Bebauung geringer ist, werden auch hier passive Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt. Das Gutachten 
14736 vom 12.06.2019 liegt der Begründung als Anlage bei. 

5.4 Grünordnerische Belange 
Die grünordnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes behalten vollinhaltlich ihre Gültigkeit. Insbesonders die 
Festsetzungen zur Ortsrandeingrünung werden vollständig beibehalten. Weiter wird vermerkt, dass die Ortsrand- 
eingrünung im Geltungsbereich der 3. Änderung auf Privatgrund erfolgt. Änderungen in den Zielen und Inhalten des 
Bebauungsplanes bzgl. der Belange von Natur und Umwelt bestehen nicht. 
Bzgl. der Pflanzenauswahl wird der Passus zur Verwendung heimischer und Standortgerechter Bäume und Sträucher 
konkretisiert. So sind bei der Auswahl der zu pflanzenden Gehölze autochthone Bäume und Sträucher der Herkunfts- 
region 5.14 „Süddeutsche Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken“ zu verwenden. 

5.5 Belange des Artenschutzes 
Es gelten weiterhin die im Rahmen des 2 Änderungsverfahrens in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde 
erarbeiteten artenschutzrechtlichen Bestimmungen. Auf die Ergebnisse der Speziellen Artenschutzrechtlichen 
Prüfung5 wird verwiesen. (siehe Anlage) 
 
  

                                                           
4 Gebietseigene Gehölze gem. Bayerischen Landesamt für Umwelt, Augsburg, 08.2022 
5 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), Büro ÖFA Ökologie Fauna Artenschutz, Roth, Juli 2019. 
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6 Ablauf der Planung 
 

 
Bebauungsplan Nr. 14 „Pfaffenweg / Holzbruckweg", 3. Änderung, Entwurf Stand: 13.06.2022 

6.1 Öffentliche Auslegung mit Begründung (§ 3 Abs.2 BauGB) 

Die öffentliche Auslegung erfolgte vom 04.07.2022 bis einschließlich 05.08.2022. Anregungen und Einwendungen von 
Seiten der Bürgerinnen und Bürger gingen nicht ein. Änderungen in der Planung bestehen nicht. 

6.2 Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs.2 BauGB) 
Es wurden insgesamt 34 planungsrelevante Behörden bzw. Nachbargemeinden mit Anschreiben vom 24.06.2022 
mit Bitte um Stellungnahme bis zum 05.08.2022 gem. BauGB § 4 Abs. 2 an der Planung beteiligt. 

 
Keine planungsrelevanten Anregungen bzw. keine Rückmeldung gingen ein von: 
 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Schwabach 
 Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken, Ansbach 
 Bayerischer Bauernverband, Roth 
 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München 
 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat BQ – Bauleitplanung, München 
 Bayernwerk, Netzcenter Bamberg 
 Bund Naturschutz, Roth 
 DB Services Immobilien GmbH, Nürnberg 
 Evangelisches Pfarramt Georgensgmünd 
 Gemeinde Georgensgmünd 
 Handwerkskammer für Mittelfranken, Nürnberg 
 Höhere Landesplanung, Ansbach 
 Industrie- und Handelskammer Nürnberg 
 Kabel Deutschland GmbH, Nürnberg 
 Katholisches Pfarramt Röttenbach 
 Kreishandwerkerschaft Mittelfranken Süd, Schwabach 
 Kreisheimatpfleger G. Schultheiß, Heideck 
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 Kreisjugendring Roth 
 Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V., Hilpoltstein 
 Markt Pleinfeld 
 Planungsverband Industrieregion Mittelfranken, Nürnberg 
 Regierung von Mittelfranken, SG 24, Ansbach 
 Stadt Heideck 
 Staatliches Bauamt Nürnberg 
 Stadt Spalt 
 TenneT TSO GmbH, Bayreuth 
 Verkehrsverbund Großraum Nürnberg VGN,  
 Wasser- und Abwasserzweckverband Rezattal, Röttenbach 
 Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum, Nürnberg 

 
Hinweise und planungsrelevante Anregungen und/oder Bedenken gingen ein: 
 
Das Amt für Landwirtschaft Ernährung und Forsten, Roth weist auf angrenzende landwirtschaftliche Hofstellen hin 
und verweist auf eine diesbezügliche Rücksichtnahme durch die Bewohner der Wohnbebauung. Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. Da das gesamte Gebiet bereits zum Wohnen genutzt wird und die in der 3 Änderung dargestellte 
Wohnbebauung weitestgehend auf der abgewandten Seite zur den landwirtschaftlichen Betrieben eingeplant wird, sind 
Nutzungskonflikte nicht zu erwarten. Änderungen in der Planung ergeben sich nicht. 
 
Die Deutsche Telekom und die N-Ergie, Nürnberg weisen auf Vorkehrungen bzw. Schutzabstände für 
Baumpflanzungen im Bereich von Leitungen sowie auf einen ungehinderten Zugang zu ihren Anlagen hin. Weiter wird 
um frühzeitige Beteiligung bei Baumaßnahmen gebeten. 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Die Leitungsträger werden frühzeitig in konkrete Baumaßnahmen  
zur Realisierung von Erschließungsanlagen eingebunden, damit die Bereitstellung geeigneter und ausreichender 
Trassen zur Unterbringung ihrer Versorgungsleitungen / Kommunikationslinien gewährleistet wird. Inwieweit 
Vorkehrungen bzw. Schutzabstände für Baumpflanzungen im Bereich ihrer Leitungen notwendig sind wird dann in 
diesem Rahmen geklärt. Änderungen in der Planung ergeben sich nicht. 
 
Von Seiten des Landratsamtes Roth wird festgestellt, dass dem vorliegenden Planentwurf öffentliche Belange ihres 
Aufgabenbereiches grundsätzlich nicht entgegenstehen. Es werden folgende Anmerkungen zur Planung geäußert: 
 
Das Gesundheitsamt verweist darauf, dass zum Schutz von Grundwasser beim Bau von Zisternen und sogenannten 
Grauwasseranlagen für die Bauherren nach der Trinkwasserverordnung gegenüber dem Gesundheitsamt eine 
Meldepflicht besteht und dass die Anlagen der DIN 1988 bzw. EN 1717 entsprechen sowie nach den Regeln der 
Technik ausgeführt werden müssen. Weiter ist die Versickerung von verunreinigten Regenwasserwasser vom 
Verunreinigungsgrad abhängig. Die entsprechenden Auflagen und Hinweise sind zu berücksichtigen. Ferner ist durch 
eine ausreichende Dimensionierung der geplanten Ver- und Entsorgungsleitungen, vor allem zur Abdeckung von 
Spitzen zu gewährleisten und eine nachhaltige Sicherstellung der Trinkwasserversorgung sowie die Vorhaltung einer 
adäquaten Löschwasserreserve zu gewährleisten. 
Die Anregungen des Gesundheitsamtes werden berücksichtigt bzw. sind im Rahmen der konkreten Bebauung 
zu berücksichtigen. Änderungen in der Planung ergeben sich nicht. 
 
Von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) wird darauf hingewiesen, dass der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 14 zugestimmt werden kann, wenn folgende Anmerkungen und Auflagen beachtet werden: Bei 
der Auswahl der zu pflanzenden Gehölze sind autochthone Bäume und Sträucher der Herkunftsregion 5.1. gem des 
Bayerischen Landesamtes für Umwelt zu verwenden. Die zu erhaltenden Gehölzbestände sind während der 
Baumaßnahme gem. DIN 18920 zu schützen. Weiter ist die Entwicklung des Ortsrandes um die Besitzverhältnisse der 
Fläche dieser Maßnahme zu konkretisieren. Zusätzlich wird  auf die Berücksichtigung der bereits bestehenden 
artenschutzrechtlichen Bestimmungen hingewiesen. 
Die Anregungen der UNB sind teilweise bereits Bestandteil des Bebauungsplanes bzw. werden im redaktionell 
ergänzt. Änderungen in der Planung, die eine nochmalige Auslegung erforderlich machen, ergeben sich nicht. 
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Von Seiten des kommunalen Abfallwesens wir auf Vorgehensweise und die Abfalltechnik / Abfallsammelfahrzeuge 
der Abfuhrunternehmen im Landkreis hingewiesen. Die entsprechenden Abstände, Straßenbreiten und Lichtraum- 
profile sind zu berücksichtigen. Weiter wird angemerkt, dass durch die Erweiterung der Bebauung die geplanten 
Sammelstellen geprüft und evtl. vergrößert werden müssen.  
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Notwendige Müllsammelpunkte werden auf der 
Privatfläche in entsprechender Größe bereitgestellt. Die Belange des kommunalen Abfallwesens werden im 
Rahmen der Bebauung berücksichtigt. Änderungen in der Planung ergeben sich nicht. 
 
Sonstiges: 
Von Seiten des LRA wird festgestellt, dass unter Punkt 1.2 der textlichen Festsetzungen die Ausnahmen nach § 4 
Abs.3 BauNVO der Verweis auf § 1 Abs.6 BauNVO (nicht § 1 Abs.5 BauNVO) einschlägig ist. Weiter sind die 
Gebäudefronten mit Außenlärmpegel nicht unter Hinweisen sondern unter sonstigen Planzeichen in der 
Zeichenerklärung darzustellen. 
Planblatt und Begründung werden entsprechend redaktionell geändert. 
 
Das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg verweist auf ihre letzte Stellungnahme mit dem Vermerk, dass eine Beachtung 
/ Umsetzung der Belange nicht ersichtlich ist. „Bei der Abstimmung der Mischwassereinleitungen fehlen noch 
Unterlagen. Die Kläranlage der ZV Rezattal wird immer noch für einen Teilstrom genutzt, eine wasserrechtliche 
Erlaubnis besteht nicht. Die letzte Stellungnahme gilt vollumfänglich weiter“. Von Seiten des Wasserbaus wird auf die 
Arbeitshilfe „Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung“ als Unterstützung bei der Ermittlung und 
Abwägung möglicher Starkregenrisiken verwiesen.  
Mittlerweile liegt eine beschränkte Erlaubnis für das Einleiten von Mischwasser vor (Bescheid des LRA Roth vom 
11.11.2019). Das RÜB Stirn wurde im Zuge der momentanen Baugebietserschließung Nr. 19 „Am Lerchenfeld“ 
errichtet. Die Arbeitshilfe „Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung wird zur Kenntnis genommen und 
berücksichtigt. Die Hinweise des Wasserwirtschaftsamtes werden zur Kenntnis genommen. Änderungen in der 
Planung ergeben sich nicht. 
 
Nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen in der Sitzung des Gemeinderates am 12.09.2022 wurde 
die 3. Änderung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 14 „Pfaffenweg / Holzbruckweg 
in der Sitzung des Gemeinderates am 12.09.2022 als Satzung beschlossen. 

 
Bebauungsplan Nr. 14 „Pfaffenweg / Holzbruckweg, 3. Änderung, Stand: 12.09.2022 
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7 Ausfertigung des Bebauungsplanes 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 14 "Pfaffenweg / Holzbruckweg" 
besteht aus der von dem Planungsbüro "Projekt 4", Nürnberg, ausgearbeiteten Planblatt mit Planzeichnung und 
textlichen Festsetzungen in der Fassung vom 12.09.2022 sowie der hier vorliegenden Begründung. 
 
 
 
 
 
 
 
Röttenbach, den ………………………. 
 
 
 
 
Thomas Schneider 
Erster Bürgermeister 
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8 Anlagen 
8.1 Begründung BBP/GOP Nr.14 „Pfaffenweg / Holzbruckweg 2. Änderung (als Bestandteil der 3. Änderung) 

 
Die Ergebnisse der Beteiligungsverfahren der 2. Änderung (Punkt 5) sowie die Anlagen 7.4 BBP „Pfaffenweg / 
Holzbruckweg (06.1997) und Punkt 7.5 Bebauungsplan „Pfaffenweg / Holzbruckweg“ 1. Änderung (02.2013) sind in 
der 2. Änderung eingearbeitet bzw. sind nicht mehr relevant und liegen als Anlage dieser Begründung nicht mehr 
bei. 
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8.2 Schallimmissionsschutztechnische Untersuchung im Rahmen der Bauleitplanung 
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8.3 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) im Rahmen der Bauleitplanung 
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8.4 Anlage zur Garagen- und Stellplatzverordnung – GaStellV  
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